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1 Einleitung

Feministische Sprachpolitik bzw. Sprachkritik ist seit 40 Jahren Teil der österrei-
chischen Sprach(en)politik. In diesem Überblick gehe ich auf aktuelle Entwicklun-
gen in diesem mittlerweile breitgefächerten sprachpolitischen Arbeitsfeld ein, um
zu überprüfen, was sich seit dem letzten Band 2011 (de Cillia und Vetter 2013) im
Hinblick auf feministische Sprachpolitik in Österreich getan hat. Welche sprach-
planerischen Vorschläge sind (neu) entstanden und wo werden sie umgesetzt?
Was bedeutet feministische Sprachpolitik in Österreich heute?

Feministische Sprachpolitik als Teilbereich der feministischen Linguistik1 be-
schäftigt sich damit, wie Sprache bestehende Geschlechterhierarchien (re)produziert
und wie mit Sprache dazu beitragen werden kann, bestehende Ungleichheiten aufzu-
brechen. Seit den frühen Richtlinien für einen „nicht-sexistischen Sprachgebrauch“
(z. B. Hellinger und Bierbach 1993) gab es umfangreiche Weiterentwicklungen und
auch die Forschung hat sich ausdifferenziert. Perzeptionsstudien untersuchen, ob
und wie das Maskulinum seine default-Funktion wirklich erfüllt – mit dem heute als
gesichert anzusehenden Ergebnis, dass diese Funktion oft nur unzureichend und
zum Nachteil von nicht-(cis-)männlichen Personen erfüllt wird. Auf politischer Ebene
wurden in Österreich seit den 1980er Jahren gesetzliche Grundlagen geschaffen, um
einen antidiskriminierenden Sprachgebrauch zu ermöglichen und zu fördern. Es
stellt sich daher die Frage, wie die sich ständig erneuernden Vorschläge in amtlichen
Dokumenten umgesetzt werden bzw. wie die Umsetzungspraxis in anderen öffentli-
chen Bereichen aussieht. Wichtig ist dabei auch die Frage nach der Akzeptanz femi-
nistisch motivierter Sprachplanung sowie nach den konkreten Möglichkeiten und
sprachlichen Regelhaftigkeiten. Neben der Weiterentwicklung der feministischen
Linguistik und dem steigenden Einfluss der feministischen Theorie auf benachbarte
linguistische Disziplinen ist insbesondere die Hinwendung zur poststrukturalisti-
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zung für den vorliegenden Beitrag.
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(2010); und Nübling (2018).
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schen Theorie und deren Übertragung auf die Sprachpraxis von Interesse. Denn, so
Wetschanow und Doleschal (2013: 308): „Der Kampf um die sprachliche Sichtbarma-
chung von Frauen oder um eine sprachliche Anerkennung der Geschlechterdiversi-
tät stellt in essenzieller Weise einen Kampf um das ‚Bezeichnetwerden‘“ dar. Der
vorliegende Beitrag unternimmt daher den Versuch einer Bestandsaufnahme der Än-
derungen seit 2011.

2 Feministische Sprachpolitik – damals und heute

Im deutschsprachigen Raum sind wegweisende Schriften von Pusch (1979), Hellin-
ger (1990) oder Trömel-Plötz (1978) bekannt, die Entwicklung der feministischen
Linguistik wurde im letzten Band nachgezeichnet (Wetschanow und Doleschal
2013: 308–310)2. Zunächst wurde insbesondere das (pseudo-)generische Maskuli-
num (PGM) im Kontext der Geschlechterbinarität diskutiert, welches zu einer
„Unsichtbarkeit der Frauen“ und einem „Mitgemeintsein statt Gemeintsein“ führe
(Wetschanow und Doleschal 2013: 310). Die Verankerung der binären Kategorie
sex in Sprache und Sprachgebrauch stand im Zentrum der Reflexion und Trans-
formation. Die Anfänge feministischer Sprachplanung basierten daher wesentlich
auf der Kritik an naturalisierten Gendernormen im Sprachsystem, wobei insbe-
sondere Personenreferenzen im Fokus standen (Wetschanow und Doleschal 2013:
309). Um den so festgestellten Asymmetrien entgegenzuwirken, wurden verschie-
dene sprachpolitische Strategien entwickelt, die am Sprachsystem ansetzen und
in unterschiedlichem Ausmaß umgesetzt wurden3:
1) Strategien der Sichtbarmachung von Frauen mit den Unterstrategien Beid-

nennung und Feminisierung.
2) Strategien der Neutralisierung und Abstraktion bzw. sprachliches Degendering.
3) Einführung eines symmetrischen Systems und Abschaffung der Movierungs-

endung (das Student, der Student – die Student) (Pusch 1990).

Die feministische Sprachplanung wurde von der zweiten Frauenbewegung geprägt;
in der Folge erschienen zahlreiche Leitfäden und Richtlinien, die zu einer institutio-

 Vgl. Kotthoff und Nübling (2018); Posch (2011); Reisigl und Spieß (2017).
 Die Reihenfolge wurde im Vergleich zum vorigen Band nach der Bedeutung im Sprachge-
brauch geändert. Außerdem wurde der Punkt ‚Etablierung einer echten generischen Funktion
der maskulinen Formen‘ gestrichen, da er in Bezug auf sprachpolitische Maßnahmen in Öster-
reich nicht relevant ist und es keine ernsthaften Versuche gibt, dies umzusetzen. Vorschläge da-
hingehend sind zumeist als Versuche zu werten, den Status quo des PGM doch beizubehalten.
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nellen Lenkung des Sprachwandels durch Gendern (Kotthoff 2022: 12) führen sollten,
und zwar durch die Forcierung weiblicher Formen, die Beidnennung weiblicher
und männlicher Formen und die positive Selbstbezeichnung von Frauen. Um diese
‚Sichtbarkeit‘ in der Schriftsprache ökonomischer zu gestalten, wurden verschiedene
Möglichkeiten entwickelt (z. B. Binnen-I, Schrägstriche, Klammern, Generalklauseln)
(Wetschanow und Doleschal 2013: 311). Untergeordnet, aber letztlich auch in den da-
maligen Leitfäden und Richtlinien vertreten, sind Strategien der Neutralisierung und
der Abstraktion. Gemeinsam ist den Vorschlägen und Richtlinien, dass sie vor allem
auf der Ebene der Personenbezeichnungen ansetzen.

Mit der dritten Frauenbewegung rückt die Dekonstruktion von Binarität und Ge-
schlechterdifferenz als politisches Ziel in den Vordergrund und auch sprachliche Zu-
sammenhänge werden verändert betrachtet: „Die überwiegend zu beobachtende
Wortfokussiertheit der feministischen Sprachkritik erfährt eine andere Konturie-
rung, seit sich in der feministischen Sprachkritik und in der linguistischen Geschlech-
terforschung ein sprach- und gendertheoretischer Wandel vollzogen hat“ (Ängsal
2020: 69). Die unhinterfragte Dichotomie der Geschlechtskategorien Mann und Frau
wird aufgebrochen, der Begriff Geschlecht wird durch den Begriff Gender ersetzt
oder zumindest ergänzt, was nach Ängsal (2020: 70) auch auf poststrukturalistische
Sprachauffassungen schließen lässt. Der Konstruktionscharakter von Sprache wird
in den Blick genommen und damit auch der oft unhinterfragte Binarismus von
Sprachsystem und Sprachgebrauch kritisch beleuchtet Das Sprachsystem wird in
neueren Arbeiten nicht mehr als vom Sprachgebrauch losgelöst betrachtet, sondern
vielmehr als „sedimentierter Sprachgebrauch“ (Hornscheidt 2012: 45). Die Auswir-
kungen des PGM werden weiterhin untersucht und kritisiert, aber es findet auch
eine Selbstkritik und Reflexion statt: Die feministische Wortkritik schreibe den hete-
ronormativen Sprachgebrauch fort und eröffne keine Wege außerhalb der Zweige-
schlechternorm (Wetschanow und Doleschal 2013: 329). So kann gefragt werden, wie
Geschlechtervielfalt sichtbar gemacht und Strategien entwickelt werden könnten,
um Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten diskriminierungsfrei an-
zusprechen. Ein weiteres Ziel ist, Diskriminierungsstrukturen sowie Handlungsmög-
lichkeiten dagegen intersektional zu denken. Im Ansatz von Hornscheidt (2012) steht
die Irritation des Gewohnten im Vordergrund und nicht die Etablierung eines neuen
Systems, da gerade die irritierende Wirkung feministischer Strategien in ihrer Nor-
mierung und Systematisierung verloren gehen würde. Die untrennbare Verwo-
benheit der Kategorie Gender mit anderen Kategorien sozialer Ungleichheit wird
zunehmend diskutiert und es werden heuristische Methoden entwickelt, diese zu
erkennen und zu kritisieren. Während also auf der einen Seite noch um die Aner-
kennung und Umsetzung der ursprünglichen feministischen Strategien gekämpft
wird, wird auf der anderen Seite die Forderung nach Selbstbezeichnungsmöglich-
keiten für Menschen, die sich nicht dieser Binarität zuordnen, laut.
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3 Strategien der Sichtbarmachung – revisited

Gerade in der Entwicklung sprachpolitischer Strategien ist viel geschehen, hinzu
kommen Strategien, die non-binäre, trans✶ und agender Personen sprachlich und
graphemisch einschließen wollen (Kotthoff und Nübling 2018), ebenso wie For-
men, die auf die Intersektionalität von Diskriminierungsstrukturen verweisen. So
werden beispielsweise in einem 2015 erschienenen Leitfaden (Damm et al. 2015:
13) neben den bereits bekannten binären Formen folgende Vorschläge gemacht,
die Binarität durchbrechen sollen:
– die x-Form (für „exit Gender“): z. B. Studierx,
– zwei Varianten des typographischen Zeichens ✶: (I) Studier✶, bzw. (II) Student✶in,
– drei Varianten der Verwendung des sogenannten Unterstrichs (Gender-Gap):

(I) dynamischer Unterstrich, Stu_dentin/S_tudentin/Stude_ntin; (II) Wortstamm
Unterstrich Stud_entin und (III) statischer Unterstrich Student_in4,

– Die a-Form Mitarbeita5 (vgl. Pusch 2011: 33–34).

Der Genderstern (II) sowie der Gender-Gap (III) haben wohl die größte Bekanntheit
über ein aktivistisches Umfeld hinaus erlangt. So war der Genderstern Gegenstand
zahlreicher medialer Debatten und der Begriff Gendersternchen wurde 2018 in
Deutschland zum Anglizismus des Jahres gewählt (https://www.anglizismusdesjah
res.de/anglizismen-des-jahres/anglizismen-des-jahres-adj-2018/). Der Genderstern
soll symbolisch explizit die Zweigenderung herausfordern (Damm et al. 2015: 17),
während der Gender-Gap als Silben- oder Wortstammunterstrich auf die Binarität
Bezug nimmt, aber auf die bestehende Lücke in dieser Geschlechterkonzeptualisie-
rung verweisen soll. Allerdings werden beide Symbole in dieser Variante identisch
zu den schon früher vorgeschlagenen typographischen Zeichen verwendet, also
wie z. B. Student(in), Student/-in. Die älteren Formen wurden bereits kritisiert, da
sie erstens in der Zweigenderung verharren und zweitens gleichzeitig die weibliche
Form unterordnen (Damm et al. 2015: 30)6.

Neben den im obigen Leitfaden genannten wurden noch weitere typogra-
fische Zeichen angeregt: So soll der Mediopunkt (z. B. Leser · innen) bei abkür-
zenden Beidnennungen auch non-binäre Personen signifizieren (Diewald und
Steinhauer 2020). Der Mediopunkt dient aber auch als Lesehilfe in der soge-

 Als weitere, ähnliche Möglichkeit wurde auch die Tilde ~ vorgeschlagen, wenngleich auch nur
vereinzelt auffindbar, Steurer (2019: 56).
 Bzw. für eine Erhöhung des Irritationspotentials wurde auch die Verwendung von @ vorge-
schlagen, e.g. Mitarbeit@ bzw. m@n, fr@u.
 Von Diewald und Steinhauer (2019) wird der Schrägstrich unlängst noch empfohlen, die Klam-
merlösung jedoch ebenfalls kritisch betrachtet.
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nannten „Leichten Sprache“, um Wortzusammensetzungen vereinfacht darzu-
stellen, wie im folgenden Beispiel aus dem Themenbereich Leichte Sprache auf
der Homepage der Stadt Innsbruck:

Mit dem Medio·punkt lernt der Leser die richtige Schreib∙weise von langen Wörtern (Lan-
deshauptstadt Innsbruck o. J.).

Hier ist kritisch einzuwenden, dass sich unter der Überschrift „Mehr zum Thema
Leichte Sprache“ ein Link mit der Bezeichnung Geschlechter∙gerechte Sprache fin-
det, unter dem erklärt wird, dass auf ebendiese verzichtet wird. Weiters heißt es:
„Mit den Wörtern für Männer sind aber auch Frauen gemeint.“ Der Mediopunkt
soll also einen Verweis auf non-binäre Personen bedeuten, wird aber in anderer
Bedeutung für eine andere Art von Sprachpolitik verwendet. Die Etablierung
einer Intersektion zwischen Leichter Sprache und diskriminierungsfreier Sprache
steht diesbezüglich noch am Anfang. Inzwischen gibt es einige Lösungsansätze
und Ideen dazu (siehe z. B. Rocktäschel 2020, 2021).

Zum Vorschlag des Gender-Doppelpunkts (Leser:innen) gibt es beispielsweise
auf Wikipedia verschiedene Hinweise ab ca. 2011 (Wikipedia 2022). Der Doppel-
punkt wurde zunächst als besser geeignet für Screenreader angesehen, da er von
einigen Vorleseprogrammen als Pause interpretiert wird. Im Access-Statement des
Blindenverbandes Wien – Niederösterreich – Burgenland (BSV WNB 2021) wird er
beispielsweise nicht empfohlen, sondern Beidnennung, Binnen-I oder Neutralisie-
rung. Hier wird angemerkt, dass neuere Screenreader durchaus in der Lage sind,
das Binnen-I korrekt zu übermitteln. Auch in Hornscheidt und Sammla (2021) wird
davon ausgegangen, dass die Einstellungsmöglichkeiten neuerer Screenreader An-
passungen erlauben.7 Kotthoff (2022: 13) bemerkt eine zunehmende Verwendung
des Doppelpunktes in der deutschen Hochschul- und Museumslandschaft.

Die nicht rein typografischen Formen unterscheiden sich von den oben be-
schriebenen und stellen meist einen stärkeren Eingriff in den sprachlichen Aus-
druck dar. Hier finden sich Vorschläge zur Entgenderung der Sprache bzw. zur
Entwicklung einer genderfreien Sprache. Im Gegensatz zu den oben genannten
Formen wird die x-Form als Neutralisierungsform definiert, „wenn die Frage, ob
die gemeinten Personen weiblich, männlich oder trans sind, in einem Kontext
keine Rolle spielt oder keine Rolle spielen soll“ (Damm et al. 2015: 17). Sie wird an
den Wortstamm minus des agentiven Suffixes (z. B. -er) angehängt – wie z. B. in
Professx8. Auch die Variante II des Gendersterns und der Gender-Gap I sind ähn-

 Für Punktschrift empfehlen Hornscheidt und Sammla (2021) den ✶.
 Hornscheidt (2015) reagierte später auf Kritik an der Verwendung von -x und änderte den Vor-
schlag in -ecs und schließlich 2021 in -ex (Hornscheidt und Oppenländer 2019).
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lich intendiert, also z. B. Profess✶, Profess_. Die -a Form diene vor allem der Beto-
nung von Frauisierung (Damm et al. 2015: 22) und sei daher nicht geeignet, die
Binarität aufzubrechen. Die Verwendung beschränkt sich auf eine Ersetzung
des –er-Suffixes bei Nomina, wird in den Beispielen aber auch auf nicht perso-
nenbezeichnende Nomina wie z. B. Dosenöffna erweitert. Von Hornscheidt und
Sammla (2021) stammt jüngst außerdem der Vorstoß zu genderfreier Sprache mit
dem Suffix –ens. In einer weiteren Arbeit schlagen Hornscheidt und Oppenländer
(2019) außerdem das Suffix –pers (e.g. Richtpers) als „exgenderndes Agentivsuf-
fix“ in dem recht umfangreichen, nicht ausschließlich sprachbezogenen, Pro-
gramm exit gender vor.

Thomas Kronschläger entwickelt die Anwendung einer ebenfalls gender-
freien Sprache mit -y – nach eigenen Angaben auf Basis des aktiven Gebrauchs
von -y in den Kolumnen des Künstlers Hermes Phettberg, der durch eine Korpus-
analyse ebendieser Kolumnen festgestellt wurde (Kronschläger 2020). Die Endung
-y wird an den Wortstamm angehängt und als Neutrum definiert, z. B. das Lehry
statt die Lehrerin oder der Lehrer (Stefanowitsch 2022). Eine ähnliche Idee von
Pusch (2011: 81) mit -i (also: Lesi, Aktivisti, bei Pusch „genderneutrale Gramma-
tik“) wurde damals nicht aufgegriffen.

Alle diese neuen Vorschläge gehen tatsächlich weit über bloße Movierung
hinaus und greifen somit umfassend ins Sprachsystem ein, indem sie auch die
Satellitenelemente der Nomina (z. B. Artikel, Pronomina usw.) betreffen. Im
Internet, z. B. im Nichtbinär-Wiki (Nichtbinär-Wiki 2022), finden sich zahlrei-
che Vorschläge für verschiedene Pronomina, wie z. B. xier, a, bla, as, dey, die,
el, em, en, eos, er_sie, sel, von denen einige als durchgehende Utra gedacht sind.
Die genannten Beispiele wurden aus verschiedenen Internet- und Social-Media-
Quellen, wie Blogs, Twitter, Tumblr etc., zusammengetragen und sind unterschied-
lich detailliert ausgearbeitet. Ähnliche Überlegungen und gesellschaftliche Debatten
führten im Schwedischen zur Einführung des neuen Pronomens hen (Scheller-Boltz
2022: 65) und auch im Englischen werden verschiedene Möglichkeiten vorgeschla-
gen und diskutiert9.

Gerade solche Ideen, die tief in das Sprachsystem und in die Wortbildung ein-
greifen, werden von Medien aufgegriffen, oft mit dem offensichtlichen Ziel, sich
über 1) geschlechtergerechte Sprache im Allgemeinen und 2) konkrete Aspekte
genderfreier Sprache im Besonderen lustig zu machen. Die Vorschläge selbst, Dis-
kussionen darüber im Internet und polemische Artikel werden über soziale Me-

 Diese Vorschläge werden hier rein schriftlichkeitsbezogen wiedergegeben. Meines Wissens
wurden mündliche Aspekte bisher kaum erforscht und scheinen als unproblematisch zu gelten
bzw. als Glottisschlag vorgeschlagen zu sein.
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dien weit verbreitet. In der Folge werden und wurden Forschende angefeindet
und teilweise mit Gewalt bedroht10. Interessant ist auch, dass gerade über Kron-
schlägers Vorschlag wohlwollend berichtet wurde. Wäre also eine wirklich gen-
derfreie Sprache tatsächlich akzeptierter? Oder ist das mediale Wohlwollen
darauf zurückzuführen, dass ein Mann den Vorschlag unterbreitet hat?

4 Umsetzung in der Praxis – vom Experiment zur
Behördensprache

Von den oben genannten Vorschlägen und Ideen bis zu einer möglichen Veranke-
rung in öffentlichen Strukturen ist es ein weiter Weg. Zum einen wird das schon in
die Jahre gekommene Binnen-I immer noch als nicht rechtschreibkonform be-
kämpft, obwohl es in den normierenden Regelwerken zumindest wahrgenommen
wurde. Das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache für Österreich (ÖWB)11 ent-
hält beispielsweise in der 43. Ausgabe auf der letzten Seite einen Hinweis auf ‚ge-
schlechtsneutrale Formulierung‘, in der zunächst auf Beidnennung bzw. verkürzte
Beidnennung eingegangen wird. Das ÖWB weicht dann aber vom amtlichen Regel-
werk des Rats für deutsche Rechtschreibung ab, indem auch das Binnen-I erwähnt
wird: „Das große I im Wortinneren wird im amtlichen Regelwerk nicht behandelt.
Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass der Gebrauch fehlerhaft ist“ (Ös-
terreichisches Wörterbuch 2016). Das Binnen-I und andere Sparschreibungen wer-
den also weiterhin nicht empfohlen, aber auch nicht mehr als fehlerhaft eingestuft.
Auch die Dudenredaktion beschäftigt sich schon länger mit geschlechtergerechter
und neuerdings auch mit inklusiver Sprache, wie z. B. die beiden Werkstattberichte
von Kunkel-Razum (2012) und Eickhoff (2012), sowie das jüngere Verlagsprogramm
(u. a. Diewald und Steinhauer 2019, 2020; Kunkel-Razum 2020, Stefanowitsch 2018,
Wizorek und Lühmann 2018) zeigen. Zum anderen hat der Rat für deutsche Recht-
schreibung im März 2021 seine Nicht-Empfehlung „von Asterisk (‚Gender-Stern‘),
Unterstrich (‚Gender-Gap‘), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur
Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen“ für das amtliche Regelwerk
der deutschen Rechtschreibung (RfdR 2021) veröffentlicht.

 Die konkreten Zeitungsartikel, die als Grundlage für solche Anfeindungen dienten, ebenso
wie die Aufrufe dazu im Internet werden hier nicht zitiert.
 welches auf dem amtlichen Regelwerk des Rates für Rechtschreibung basiert.
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5 Genderstern und Co. in Leitfäden
und Hochschulen

Vereinzelt finden sich geschlechterdekonstruierende bzw. Vielfalt abbildende Vor-
schläge in Empfehlungen auf Behörden- und Hochschulebene. Der Leitfaden des
Bundesministeriums für Bildung und Frauen von 2015 (Steurer 2019: 99) enthält aus-
schließlich Binärformen und der aktuelle Leitfaden (2018) bezeichnet gar das pseu-
dogenerische Maskulinum plötzlich wieder als „geschlechtsneutrale“ Form (AGD
2018). Wurden die Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung ursprünglich
von universitär verankerten Forschungsgruppen im Rahmen sprachwissenschaftli-
cher Projekte erarbeitet, stellt Wetschanow (2017: 36) fest, dass Richtlinien und Leit-
fäden heute eher von Gender-Mainstreaming-Abteilungen verfasst werden. Das
heißt, die Beschäftigung mit geschlechtergerechter Sprache ist zu einer Sache der
Gender- oder Frauenreferate, der Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen oder
Stabsstellen geworden. Die Arbeit mit geschlechtergerechter Sprache ist damit ei-
nerseits institutionell verankert, andererseits muss linguistische Expertise dabei
nicht unbedingt vorhanden sein.

In der neuesten Broschüre der Bundesgleichbehandlungsanwaltschaft wird auf
typografische Zeichen eingegangen und immerhin werden jene Formen erwähnt,
die nicht nur Ersatz für altbewährte Binarisierungen sind (z. B. dynamischer Unter-
strich). Weiters wird in diesem Leitfaden sogar auf geschlechtsneutrale Pronomina
eingegangen, von denen es zwar zahlreiche Varianten und Möglichkeiten gibt, die
aber keineswegs sehr gebräuchlich sind (Gleichbehandlungsanwaltschaft 2021). Ein
ähnliches Bild zeigen die Leitfäden der WU Wien (WU 2019) sowie der Akademie
der bildenden Künste (2019).

Die Schreibweise mit dem statischen Genderstern wird derzeit z. B. vom AKG
der Medizinischen Universität Innsbruck empfohlen (MUI 2022) und auch die
Website des Büros für Gleichstellung und Gender Studies an der LFU Innsbruck
verweist auf den Genderstern und den Gender-Gap, während die Universitäts-
website selbst bis vor kurzem das Binnen-I verwendete (LFUI 2022). Die WU ver-
wendet auf ihren Webseiten ebenfalls den Genderstern und verweist auf einige
typografische Formen und auf Leitfäden anderer Institutionen, die zumeist auf
trans✶, inter✶ und non-binäre Entwürfe eingehen. Auch der AKGL der Universität
Graz empfiehlt die Auseinandersetzung mit neueren Formen (AKGL 2020), wäh-
rend auf der Hauptwebseite der Universität Graz versucht wird, möglichst ohne
Personenbezeichnungen auszukommen, und ansonsten das Binnen-I verwendet
wird. Auch die Universität Salzburg verwendet auf ihren Webseiten zur Perso-
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nenbezeichnung den Genderstern (statisch). Die Universitäten weichen hier also
explizit von der amtlichen Rechtschreibung ab.

Ein Zusammenschluss von trans, inter und nicht-binären Studierenden und
Universitätsmitarbeiter✶innen zielte mit der Initiative NaGeH (2016) auf ein sprach-
politisches Anliegen ab, nämlich Personennamen. Die Abkürzung steht für „mein
Name, mein Geschlecht, meine Hochschule“, und in einem Positionspapier wurde
gefordert, für die Datenerfassung das „tatsächliche Identitätsgeschlecht“ der Perso-
nen heranzuziehen und nicht etwa den Namen im Reisepass, da Studierende über
Matrikelnummern, Geburtsdatum usw. ohnehin eindeutig identifizierbar seien.
Das Positionspapier betrifft vor allem Daten, die Studierende unbeabsichtigt outen
könnten, wie beispielsweise E-Mail-Adressen, den Studierendenausweis und die
Datenerfassung.

6 Neue sprachpolitische Maßnahmen in der
österreichischen Gesetzgebung

Die konkrete Verwirklichung feministischer Sprachpolitik in der Gesetzgebung
wurde für den Beitrag im Band 2011 anhand einiger Gesetzestexte exemplarisch un-
tersucht. An dieser Stelle soll nun überprüft werden, was sich seither verändert hat,
indem zum einen die aktualisierten Fassungen der Gesetzestexte erneut betrachtet
werden und zum anderen einige zusätzliche neue Texte untersucht werden. Wet-
schanow und Doleschal (2013) konstatieren eine nach wie vor mäßige Umsetzung in
diesem Bereich. Dies erscheint wenig überraschend, da wohl kaum Ressourcen zur
Verfügung stehen dürften, um bestehende Gesetzestexte dahingehend zu überprü-
fen und zu aktualisieren. Interessant ist daher auch die Frage, ob bei gänzlich neu
zu erstellenden Gesetzestexten eine verstärkte oder veränderte Umsetzung feminis-
tischer Sprachpolitik erkennbar ist. Die Umsetzung sprachpolitischer Maßnahmen
in der österreichischen Gesetzgebung wird im Band 2011 ausführlich besprochen:
Eine Neuerung gibt es im Bereich der Namenswahl bei Eheschließungen. Hier
wurden nach der Einführung von Doppelnamen und der Möglichkeit der Namens-
beibehaltung im Jahr 2013 weitere Kombinationsmöglichkeiten beschlossen (Kind-
schafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 – KindNamRÄG 2013, § 93, § 155):
So können bei mehrteiligen Namen Teile davon oder auch der ganze Name als Fami-
lienname gewählt werden. Als gemeinsamer Familienname können auch die Famili-
ennamen beider Personen gewählt werden. Haben die Eheleute unterschiedliche
Familiennamen, ist es nun auch möglich, dass ein gemeinsames Kind einen aus bei-
den Familiennamen zusammengesetzten Doppelnamen führt. Außerdem wurde mit
dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15.06.2018 (VfGH 2018) die Mög-
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lichkeit zur Führung einer alternativen Geschlechtsidentität unter dem Personen-
standsgesetz explizit festgestellt. Insbesondere verweist der VfGH hier auf die Be-
zeichnungen „divers“, „inter“ oder „offen“.

Abgesehen davon ist in Gesetzestexten vor allem die fortdauernde Verwen-
dung sogenannter Generalklauseln festzustellen. Dieser Begriff stammt aus der ju-
ristischen Fachsprache und meint in Bezug auf feministische Sprachpolitik das
PGM mit einem Hinweis, wie dies von Leser✶innen zu interpretieren sei: entwe-
der als Befehl oder als Aufforderung formuliert. Solche Klauseln werden aus fe-
ministisch-linguistischer Sicht schon lange nicht mehr empfohlen, da sie erst
recht zur Verwendung der maskulinen Form anregen und die Benachteiligungs-
wirkung sogar noch verstärken (Rothmund und Scheele 2004: 47). Ein Beispiel für
eine solche Klausel fand sich in dem im vorigen Band näher untersuchten Heeres-
disziplinargesetz 2002, § 87:

Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit
dies inhaltlich in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen. (BGBl. I Nr. 167/
2002, § 87)

In der letzten Aktualisierung des Gesetzes findet sich unter § 84 eine abgeänderte
Generalklausel, in der „Frauen und Männer“ durch „alle Geschlechter“ ersetzt
wurde:

§ 84. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, so-
weit dies inhaltlich in Betracht kommt, alle Geschlechter gleichermaßen. (BGBl. I Nr. 2/
2014, § 84)

Abgesehen von der bereits oben erörterten Kritik an Generalklauseln stellt sich die
Frage, inwiefern eine Nennung in den Schlussbestimmungen des Gesetzes eine Um-
setzung sprachpolitischer Ziele darstellt und nicht nur einem Sich-Schadfreihalten
dient. Außerdem findet sich die Einschränkung „soweit dies inhaltlich in Betracht
kommt“, ohne dass näher erläutert wird, wie dies zu verstehen ist.

In § 28 desselben Gesetzes findet sich auch folgender Absatz:

Der Beschuldigte kann sich im Kommandanten- und Senatsverfahren selbst verteidigen
oder nach seiner Wahl verteidigen lassen durch

einen Soldaten oder eine Frau, die Wehrdienst geleistet hat, oder einen Wehrpflichtigen
des Miliz- oder Reservestandes, die jeweils einen höheren Dienstgrad als Rekrut führen, oder

seinen Soldatenvertreter oder ein Mitglied des für ihn zuständigen Organs der Perso-
nalvertretung oder

einen Rechtsanwalt oder Verteidiger in Strafsachen. (BGBl. I Nr. 2/2014, § 28)

Es handelt sich um eine Aneinanderreihung von offenbar generisch zu verstehen-
den maskulinen Personenbezeichnungen (der Beschuldigte, Soldaten, Soldatenver-
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treter, Rechtsanwalt usw.) und einer lexikalisch weiblichen Personenbezeichnung
(Frau). Im Gegensatz zur geschlechtsspezifischen Bezeichnung „eine Frau, die
Wehrdienst geleistet hat“ ist „ein Soldat“ vermutlich für „alle Geschlechter“ zu
verstehen. Ein Wehrpflichtiger des Miliz- oder Reservestandes kann wiederum
nur geschlechtsspezifisch gemeint sein, da die Wehrpflicht nur für männliche
Staatsbürger gilt. Zumal die Generalklausel ohnehin erst in den Schlussbestim-
mungen auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die (pseudo-)generisch ge-
meinten Begriffe im Leseprozess tatsächlich als „für alle Geschlechter“ gültig
verstanden werden, vermutlich eher gering.

Ebenfalls besprochen worden war 2012 das Europäischen Rechtsanwaltsgesetz,
in dem durchgängig das PGM verwendet wird und dies im Teil zum Anwendungs-
bereich so festgelegt (§ 1, Abs. 3) wird. Dieselbe Formulierung wie 2012 findet sich
nach wie vor:

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur
in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher
Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die je-
weils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. (BGBl. I Nr. 27/2000, § 1)

Die Generalklausel ist also gar keine, denn sie präzisiert zum einen, wie das generi-
sche Maskulinum zu verstehen ist, und zum anderen, dass „bei der Anwendung der
Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen“ die geschlechtsspezifische Form
zu verwenden ist. Interessant ist die sehr vage Formulierung „bestimmte natürliche
Personen“. Hier zeigt sich über den gesamten Gesetzestext hinweg, dass es vier
klare Referenzen auf natürliche weibliche Personen gibt (entspricht einer Frequenz
von 705 pro Mio. Wörter [(f)pmw])12. Die maskuline Form hat dagegen eine Fre-
quenz von 6.169 pmw, wobei die Verwendung im Plural überwiegt (Rechtsanwälte
oder Rechtsanwälten). Eine klare Unterscheidung von unbestimmten und bestimm-
ten natürlichen Personen ist aus den Satzzusammenhängen aber nicht möglich
(vgl. „Vorlage der vollständigen Unterlagen durch den Bewerber“). vs. „Erbringung
von Rechtsdienstleistungen durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte“). Abgese-
hen von den vier Nennungen von Rechtsanwältinnen (die ersten beiden Treffer
sind Teil des Langtitels, der dritte lautet ‚durch Rechtsanwältinnen‘) scheint es aber
im gesamten Dokument keine weiteren „bestimmten“ natürlichen weiblichen Perso-
nen zu geben.

In der Neufassung des Universitätsgesetzes 2002 (BGBl. I Nr. 120/2002) hat
sich keine Änderung ergeben, hier wird nach wie vor die ausgeschriebene Beid-

 Mit der relativen Häufigkeit pro Millionen Wörter können Nennungshäufigkeiten in unter-
schiedlich langen Texten verglichen werden.
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nennung (fpmw 8.287) bzw. auch die neutrale Form Studierende im Plural bzw.
mit Artikelsplitting verwendet.

Von besonderem Interesse sind auch Gesetze, die unmittelbar menschliche
Beziehungen kodifizieren, wie das Ehegesetz oder das Kinderbetreuungsgeldge-
setz. Im Ehegesetz, ursprünglich aus dem Jahr 1938 (BGBl. I Nr. 59/2017), findet
sich in den Übergangs- und Schlussbestimmungen der geltenden Fassung eine
Generalklausel

§ 1. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

In der Praxis heißt das also, dass ein Wort wie Ehegatte sich sowohl auf Frauen
als auch auf Männer bezieht, aber das Ehegesetz gilt nach wie vor nur für das
heterosexuelle Zusammenleben. Natürlich gibt es hier auch Bezeichnungen wie
„die geschiedene Frau“ oder „den Familiennamen des Mannes“, die personenbe-
zogen sind, hier wohl aber nicht gemeint sind.

§ 1. (1) Ehefähig ist, wer volljährig und entscheidungsfähig ist.
(2) Das Gericht hat eine Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, auf ihren Antrag für
ehefähig zu erklären, wenn der künftige Ehegatte volljährig ist und sie für diese Ehe reif
erscheint;

Im Kinderbetreuungsgeldgesetz (BGBl. I Nr. 221/2021) findet sich unter § 46 fol-
gende Formulierung:

Sprachliche Gleichbehandlung
§ 46. Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der An-
wendung auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Auch hier wird die Unterscheidung zwischen unbestimmten und bestimmten Per-
sonen eingeführt, konkret bezieht sich dies z. B. auf eine „Wochengeldbezieherin“
oder eine „Beamtin“, die Wochengeld bezieht, aber auch auf „einen Vater“ oder
„einen Beamten“. Gleichzeitig besteht in diesem neuen Text ein Widerspruch
zum geltenden Erlass der erweiterten Geschlechtseintragungsmöglichkeiten, die
nicht abgebildet werden.

In den „Legistischen Richtlinien“ von 1990, die auf der Webseite des Bundes-
kanzleramtes verlinkt sind (Bundeskanzleramt Webseite 2019), findet sich ledig-
lich der Hinweis, dass alle Rechtstexte geschlechtergerecht zu formulieren sind,
und es wird auf die bereits zitierte aktuelle Pressemitteilung des Rates für deut-
sche Rechtschreibung verwiesen. Allerdings gibt es auch eine eigene Seite mit
konkreten Formulierungsvorschlägen, auf der lediglich Paarformen, geschlechts-
neutrale Formulierungen und akademische Titel erwähnt werden (Bundeskanz-
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leramt – Sprachliche Gleichbehandlung 2019). Im Leitfaden des Bildungsministe-
riums (AGD 2018) wird explizit darauf hingewiesen, dass Generalklauseln nicht
empfohlen werden, denn diese „schaffen [im] anschießenden (sic) Text ein Un-
gleichgewicht“. Das Sozialministerium bietet seine Inhalte zwar in Leichter Spra-
che und in Gebärdensprache an, verwendet aber die Doppelform. Im Leitfaden
zu den Grundlagen von Gendermainstreaming findet sich ein kurzer Überblick
zu geschlechtergerechter Sprache, ebenfalls mit dem Hinweis, dass die General-
klausel unzureichend sei (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz 2014). Das Justizministerium (Bundesministerium für Justiz 2020) nutzt
den Doppelpunkt auf der Homepage („Bürger:innenservice“), ein Leitfaden oder
Hinweise darauf sind jedoch nicht auffindbar. Hatten Wetschanow und Doleschal
(2013) noch positiv bemerkt, dass die Vorgaben der Ministerien in den Gesetzes-
texten Früchte tragen, so muss heute eingeschränkt werden, dass neuere Er-
kenntnisse in den Gesetzestexten nicht reflektiert werden und das Thema mit so
geringem Aufwand wie möglich über Generalklauseln umgangen wird. Auch Wet-
schanow und Doleschal (2013) hatten im vorigen Band 2011 vorgeschlagen, eine Ge-
neralklausel voranzustellen: Allerdings mit dem Zusatz, danach das generische
Femininum oder neue gegenderte Formen anzuwenden. Tatsächlich finden sich
die angewandten Klauseln jedoch meist in den Schlussbestimmungen und haben
daher erstens keinerlei Einfluss auf den gerne beschworenen Lesefluss und werden
zweitens meist nur verwendet, um das PGM nicht ändern zu müssen.

Im neuen Ökosozialen Steuerreformgesetz (BGBl. I Nr. 10/2022) finden sich
geschlechtsspezifizierende Ausdrücke für die jeweils damals für das Gesetz Verant-
wortlichen („der Bundesminister für Finanzen“, „die Bundesministerin für Klima-
schutz, Umwelt“), kein Hinweis auf die sprachliche Gestaltung und die seltenen
personenbezogenen Ausdrücke sind ausschließlich im PGM („ein Wechsel in der
Person des Handelsteilnehmers“). Einschränkend ist aber anzumerken, dass hier
Personenbezeichnungen häufig auf juristische Personen bezogen sind.

Auch im eiligst aufgestellten COVID-Maßnahmengesetz findet sich eine wort-
gleiche Generalklausel, und auch hier wird nach wie vor das PGM (Bundesminister,
Epidemieärzte, Mitarbeiter) mit Generalklausel verwendet. Die Formulierung der
Klausel selbst ließe ein generisches Femininum zu (wie jede andere Form auch)
und würde eigentlich auch lexikalische Genera einschließen (die in dieser Art von
Gesetz eher nicht zu erwarten sind, einziges Vorkommen in „Landeshauptmann“).

§ 1(3) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Ge-
schlechter. (BGBl. I Nr. 6/2022)

Hinweise auf geschlechtergerechte Sprache wurden bei bestehenden Gesetzestex-
ten nachträglich eingefügt, dafür wurde manchmal mehr (z. B. ASVG), manchmal
weniger Aufwand (z. B. Ehegesetz) betrieben. Eine tiefergehende Auseinanderset-
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zung mit den neu gewonnenen Erkenntnissen bzw. deren Auswirkungen auf die
Gesetzestexte ist in den letzten zehn Jahren jedoch nicht festzustellen und die ein-
gesetzten Mittel erscheinen oft als Feigenblatt. Das Abraten von der Generalklau-
sel in Kombination mit PGM wurde zwar in einigen Ministerien wahrgenommen,
hat sich aber nicht in der Gesetzgebung niedergeschlagen Die Frage, ob und in-
wieweit geschlechtergerechte Sprache grundsätzlich und neuere Erkenntnisse
speziell bei gänzlich neu zu erstellenden Texten berücksichtigt werden, lässt sich
nicht einfach beantworten. Im sehr schnell erstellten COVID19-Maßnahmengesetz
beispielsweise findet sich zwar das PGM (Inhaber, Betreiber), es gibt aber auch
insgesamt viele neutrale Bezeichnungen (Person, Personengruppe)13. Für eine kla-
rere, stringente Umsetzung bedürfte es hier allerdings wohl eigener, mit sprach-
wissenschaftlicher Expertise ausgestatteter Ressourcen.

7 Umsetzungspraxis in anderen
diskursiven Feldern

Ein Blick in die Gesetzestexte zeigt eine eher unvollständige bis halbherzige Umset-
zung sprachpolitischer Vorschläge (der zweiten Frauenbewegung) und insbesondere
eine nur unzureichende Integration neuerer Erkenntnisse. Wie sieht es mit der Pra-
xis feministischer Sprachpolitik in anderen (halb-)öffentlichen Kommunikationsfel-
dern aus? Seit dem letzten Band wurden verschiedene Kommunikationsfelder
intensiv beforscht und es liegen zahlreiche qualitative sowie empirische Studien mit
unterschiedlichen Zugängen und Datengrundlagen in zahlreichen Sprachen vor. Im
Folgenden werden zunächst einige dieser Studien grob zusammengefasst und dann
einzelne – vor allem mit Österreichbezug – näher dargestellt. Abschließend werden
die Ergebnisse insgesamt zusammengefasst.

Das Forschungsspektrum hat sich enorm erweitert und reicht von der Psy-
cholinguistik bis zur Diskursanalyse; erschienen sind z. B.:
– Allgemeine Arbeiten zum Zusammenhang von Geschlecht mit Genus und an-

deren grammatikalischen Kategorien (Nübling 2019; Nübling 2020). Hier ist
kritisch anzumerken, dass die Plurizentrik des Deutschen darin eher nicht
beachtet wird.

– Studien, die sich mit der aktiven Verwendung und Rezeption geschlechterge-
rechter Formen beschäftigen – mit Fragen, wie bzw. welche Faktoren die ak-

 Einzelne geschlechtsspezifizierende Ausdrücke, die sich auf konkrete Minister✶innen bezie-
hen, sind wohl nicht als genereller Ausdruck der Reflexion zu werten.
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tive Verwendung geschlechtergerechter Sprache beeinflussen (Sczesny et al.
2015; Koeser et al. 2015; Hansen et al. 2016).

– Arbeiten zu Einstellungen und Assoziationen zu gendergerechter Sprache
(Formanowicz et al. 2015; Kollmayer et al. 2018).

– Arbeiten zur Verwendung und Wirkung in Stellenanzeigen und bei Berufsbe-
zeichnungen (Hodel et al. 2016; Sczesny et al. 2016; Horvath et al. 2015; Verve-
cken und Hannover 2015; Vervecken et al. 2015; Damelang und Rückel 2021).

– Studien zu wissenschaftlichen Texten (Ivanov et al. 2019; Ivanov et al. 2018;
Toonen 2022) und zu medizinischen Befundtexten (Irschara 2023; Irschara
et al. 2022).

– Arbeiten zum Wandel von Textsortenkonventionen (Scheller-Boltz 2022).
– Untersuchungen zur Bewertung und kognitiven Verarbeitung von Agentivno-

mina bzw. Rollensubstantiven (Misersky et al. 2019) (Esaulova et al. 2017).
– Neuere Arbeiten beschäftigen sich mit den alten Fragen der Lesbarkeit, Ver-

ständlichkeit und Akzeptanz von geschlechtergerechter Sprache (z. B. Steiger-
Loerbroks und Stockhausen 2014; Pöschko und Prieler 2018; Friedrich und
Heise 2019) und der Frage, wie diese dazu beiträgt, male-bias zu reduzieren
(Bailey et al. 2022).

– Weitere Studien (nicht für das Deutsche) untersuchen generische und gender-
neutrale Pronomina (z. B. Redl et al. 2021; Redl 2021; Lindqvist et al. 2019; Ta-
vits und Pérez 2019; Gustafsson Sendén et al. 2015)14 oder

– non-heteronormative Sprachformen (Motschenbacher 2014; Kolek 2019;
Löhr 2021).

– Darüber hinaus wurde der Einfluss genderfairer Sprache auf die Bearbeitung
mathematischer Tasks untersucht (Kricheli-Katz und Regev 2021), wurden die
Auswirkungen von sprachlichem Male-Bias auf maschinelles Lernen er-
forscht (Caliskan et al. 2017) und Vorschläge für eine geschlechtergerechte
Sprache in der Polizei erarbeitet (Staller und Kronschläger 2021).

– Nicht zuletzt wird in jüngster Zeit auch qualitativ und quantitativ mit Sprach-
korpora gearbeitet, um die Verwendung von Personenbezeichnungen in Tex-
ten nachzuvollziehen (u. a. Tiemeyer und Ptok 2018).

In einer Masterarbeit untersuchte Neundlinger (2022)15 vier aktuelle, in Öster-
reich approbierte Deutschlehrbücher für die 7. Schulstufe (Regel- und Deutschför-

 In seinem Sprachlog rezipiert Stefanowitsch eine nicht verfügbare Studie eines Marktfor-
schungsinstituts, nach der das Gendersternchen nicht besser darin sei, die Sichtbarkeit von
Frauen zu erhöhen, als herkömmliche Doppelformen, und dass es auch nicht die ideale Lösung
für die Unsichtbarkeit nicht-binärer Personen darstelle (Stefanowitsch 2022).
 Sie basiert auf einer vergleichbaren Studie für Deutschland von Ott (2016).
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derklasse) hinsichtlich des darin repräsentierten Geschlechterwissens, wobei
Personenreferenzformen einen großen Anteil ausmachen. Diese werden in den
Büchern fast durchgehend mit Beidnennung geschrieben und es finden sich nur
mehr vereinzelt PGM (Neundlinger 2022: 123). Insgesamt zeigt sich ein ausgegli-
cheneres Vorkommen von explizit weiblichen und männlichen Personendarstel-
lungen als in früheren Werken. Im Detail zeigt sich aber auch, dass männliche
Personen nach wie vor auf vielfältigere Art und Weise in Schulbüchern darge-
stellt werden und bei Frauen Nähebeziehungen (Verwandtschaftsbezeichnungen,
Zugehörigkeitsbezeichnungen – also Mama, Tante, Ehefrau) bei ihrer Nennung
überwiegen. Diese nach wie vor stereotypisierenden Darstellungen konterkarie-
ren also die ansonsten konsequente Beidnennung. Zu ähnlichen Ergebnissen
kommen auch einige korpuslinguistische Untersuchungen. Eine Untersuchung
mit dem thematischen Korpus Alpenwort (Posch und Rampl 2020) zeigt ab den
1970ern einen deutlichen Anstieg weiblicher Personenbezeichnungen (lexikalisch
und moviert) in den Daten (=Zeitschrift des Alpenvereins von 1870 bis 2010). Zu-
gleich stieg auch der Anteil der Autorinnen sowie der Anteil von Artikeln, in
denen es explizit um Frauen in der Männerdomäne Bergsteigen geht. Aber gerade
der Anstieg an movierten Personenbezeichnungen ist auf genau bestimmte Texte
begrenzt: es sind eher Autorinnen, die in Texten über „Frauenbergsteigen“ Beid-
nennung verwenden. In den restlichen Texten ist der Anstieg weiblicher Formen
erstens nicht nennenswert und zweitens auf häufigere Verwendung lexikalischer
Genera bei Zugehörigkeits- und Verwandtschaftsbezeichnungen (meine Frau) zu-
rückzuführen. Das heißt, hier sind Frauen weiterhin entweder ‚mitgemeint‘ oder
häufig gar nicht gemeint (Posch 2023)16.

In einem größeren Projekt finden Elmiger et al. (2017) in einer korpuslinguis-
tischen Untersuchung Schweizer Behördentexte, dass die Doppelform häufig ein-
gesetzt wird, abgekürzte Varianten jedoch selten sind. Außerdem wurde eine
deutliche Zunahme der Partizip-I-Formen gefunden, hingegen bei substantivier-
ten Adjektiva sowie Partizip-II-Formen keine Änderung festgestellt. Insgesamt
zeigte sich die Tendenz, die ausgeschriebene Paarform zu verwenden sowie se-
mantisch ‚leere‘ Bezeichnungen (wie Person oder Mensch), obwohl festgestellt
wird, dass deutschsprachige Texte nicht durchwegs geschlechtergerecht formu-
liert sind, die Tendenz aber bei jüngeren Texten auf eine Zunahme hinweist.
Ebenso zeigte eine Befragungsstudie, dass zwar grundsätzlich das Postulat ge-
schlechtergerechter Behördentextproduktion anerkannt wird, es aber zahlreiche
Faktoren gibt, die zu einer sehr heterogenen Situation in der Anwendung führen.

 Dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen von (Lautenschläger 2016; Lautenschläger 2022).
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Eine korpusbasierte Untersuchung, ob und wie diese Befunde auf österreichische
Behördentexte übertragbar sind, stellt ein Desiderat dar.

In einer Untersuchung zu Stellenanzeigen (Demarmels 2017) findet sich eine
insgesamt nach wie vor geringe Wahrnehmung gendergerechter Sprache. Bei den
wenigen Stellenanzeigen, in denen gendersensitiv formuliert wird, vermutet De-
marmels Unterschiede zwischen den deutschsprachigen Ländern und stellt fest,
dass in Österreich das Binnen-I noch immer häufiger zu finden sei als in den ande-
ren Ländern. Als problematisch wertet sie Formen mit PGM Arbeiter und angefüg-
ten Kürzeln wie m/w bzw. m/w/d. Diese Strategie führe zu den gleichen Problemen
wie die Generalklausen, insbesondere dann, wenn der Rest der Anzeige im PGM ge-
halten sei17. In der Zwischenzeit gibt es gerade in Bezug auf Stellenanzeigen auch
Anwendungen, die über Personenbezeichnungsformen hinausgehen und auf den
Ergebnissen von Wahrnehmungsstudien beruhen, so z. B. die Entwicklung von
Tools wie JADE – JobAdDEcoder (2021), die helfen sollen, automatisiert stereotypi-
sierende Textstellen (z. B. eher männlich assoziierte Adjektiva) zu finden und zu
verbessern. Eine statistische Ad-hoc-Nachschau im Austrian Media Corpus (AMC –

11 Milliarden Wörter, ACDH-CH 2022) zeigt außerdem, dass z. B. das Binnen-I im
Singular, obwohl insgesamt sehr selten, am verbreitetsten für Berufsbezeichnun-
gen verwendet wird (GastgewerbeassistentIn, MechatronikerIn, MetalltechnikerIn).
Einzige Ausnahme unter den ersten 100 Treffern18 ist AlleinerzieherIn. Im Plural
findet sich ein breiteres Spektrum an Personenbezeichnungen, wie z. B. Mandata-
rInnen oder LenkerInnen.

Auch in Bezug auf die Rezeption von und Einstellung zu geschlechtergerechter
Sprache gibt es inzwischen neue Ergebnisse. Zwischen 2014 und 2019 wurden an
der WU 1.915 Universitätsangehörige befragt, ob und in welchen Kontexten sie ge-
schlechtergerechte Sprache verwenden und ob sich Frauen durch das Nicht-
Verwenden einer solchen diskriminiert fühlen (Hofbauer 2021). Im letzten Jahr
der Umfrage wurde die binäre Abfrageauswahl zum Geschlecht der Versuchsper-
son durch ein freies Textfeld ergänzt, welches, von Einzelnen mit ‚divers‘ oder
‚keine Angabe‘ befüllt wurde, und vereinzelt mit negativen Kommentaren. Die
Umfrage ergab zwar, dass ein überwiegender Teil davon ausgeht, dass Sprache
„einen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat“ (Hofbauer 2021: 30), gleichzei-

 Eine weitere Studie zur Attraktivität von Stellenanzeigen hat gezeigt, dass gerade auch die
„Gestaltung einer Stellenausschreibung, im Sinne einer gendersensiblen Sprache und geschlech-
terstereotyper Formulierungen, einen Einfluss auf die Attraktivitätseinschätzung von Stellenaus-
schreibungen“ hat (Damelang and Rückel 2021: 122).
 Für die Berechnung wurde das statistische Maß ARF verwendet, das angibt, wie prominent
ein Wort in Bezug auf seine Frequenz und gleichmäßige Verteilung in verschiedenen Texten in
einem Korpus ist (für eine detaillierte Erklärung siehe Brezina 2018: 54–55).
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tig glaubten dieselben Personen viel weniger an einen Einfluss geschlechterge-
rechter Sprache auf Gleichberechtigung. Am ehesten sahen WU-Mitarbeiterinnen
einen positiven Beitrag geschlechtergerechter Sprache. Wenig überraschend zeigt
sich auch, dass deutlich mehr Frauen als Männer geschlechtergerechte Sprache
verwendeten. Das Binnen-I sowie Paarform oder Abstraktionsformen stellten sich
als bevorzugte Formen heraus, wobei eine Tendenz zu nicht-binären Formen vom
Autor ebenfalls gesehen wird. Bei den Freitextfeldern zeigen sich die immer glei-
chen Argumente der Ablehnung geschlechtergerechter Sprache, die in emotiv auf-
geladener Sprache zum Ausdruck gebracht werden.

Wie im Band 2011 (Wetschanow und Doleschal 2013) werden nachfolgend ei-
nige generelle Tendenzen zum aktuellen Status geschlechtergerechter Sprache im
Sprachgebrauch zusammengefasst:
– Korpuslinguistische Arbeiten zeigen prinzipiell eine weitere Zunahme der

Verwendung movierter bzw. gegenderter Formen, mit der Einschränkung,
dass diese häufig ausschließlich in Diskursen über frauendominierte Felder
bzw. über den Feminismus verwendet werden.

– Nach wie vor ist die tatsächliche Anwendung feministischer Sprachplanung
sehr heterogen und nicht konsequent. Sie wird außerdem durch Geschlechts-
stereotype konterkariert.

– Die Tendenz zum Genderstern bzw. die Tendenz zur Neuentwicklung von
Formen und Pronomina zur Abbildung von Geschlechterdiversität scheint
sich fortzusetzen, ebenso wie der Fokus auf neue Neutralisierungsstrategien
und Entwürfe für genderloses Sprechen.

– Es zeigt sich eine Tendenz hin zu Forschungen, die über die Wortebene hinaus-
gehen und die Verknüpfungen zu anderen Wortarten, zu anderen grammatika-
lischen Einheiten (Numerus, sogar Kasus) sowie diskursive Zusammenhänge
untersuchen.

– Backlash gegen das Gendern: Diese Tendenz dürfte sich mit dem Erstarken
konservativer bis radikal-konservativer Einflüsse sowie der weltweiten COVID-
19-Pandemie zugespitzt haben.

– Nach wie vor herrscht großer Konsens darüber, dass maskuline Formen
nicht neutral sind und ein male bias beinhalten.

– Die Verwendung geschlechtergerechter Formen führt zu stärkerer Inklusion
(von Frauen) als generische Maskulina. Es wurde auch gezeigt, dass das male
bias nicht bei allen Arten von Personenreferenzen gleich stark ist.

– Neutralformen, die schon vorhanden sind, zeigen ebenfalls ein male bias,
während neu entwickelte Pronomina dieses reduzieren.

– Die gewohnheitsmäßige Verwendung geschlechtergerechter Formen kann
dazu führen, dass Menschen ihre gender-stereotypischen Gewohnheiten bre-
chen und male bias im Denken reduzieren.
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– Einstellungen zu bestimmten Formen können sich mit zunehmender Ge-
wohnheit ändern.

– Ob die neuen Formen den gedanklichen Einbezug von anderen Geschlechts-
identitäten tatsächlich leisten, muss erst gezeigt werden.

8 Neue Debatten in der Öffentlichkeit

Wie schon 2011 beschrieben, finden öffentliche Debatten auf nahezu identische
lai✶innenhafte Weise statt, mit einer Fokussierung auf einzelne Formen, wie
z. B. den Genderstern. Auch die Argumentationsmuster sind dieselben (wie seit
den 1980er Jahren): Dies wurde anhand der von ca. 2011 bis 2014 andauernden
ÖNORM-Debatte gezeigt (siehe auch Wetschanow und Doleschal 2013; Mairhofer
und Posch 2017; Posch 2015a; Posch 2015b, Kasper accepted) bzw. ist auch in der
Diskussion um das Gendersternchen erkennbar (Kolek 2019).

Auffällig ist, dass einige konservative Politiker19 auch aktiv gegen feministische
Sprachpolitik vorgehen, wie das Verbot des Binnen-I in der Bundesheerkommunika-
tion mittels offiziellem Erlass durch einen ehemaligen FPÖ-Verteidigungsminister
zeigt. In der medialen Berichterstattung wurde schnell aufgezeigt, dass es ohnehin
nie eine Verpflichtung zur Verwendung des Binnen-Is gegeben hatte (Weißensteiner
2018). Solch öffentliches Vorgehen gegen gegenderte Formen stärkt auch Privatperso-
nen, die sich dazu berufen fühlen, den Sachverhalt in den sozialen Medien zu kom-
mentieren bzw. Briefe oder E-Mails zu schreiben: Die Inhalte reichen von Empörung
über Klagen bei Gerichten und Beschwerden bei offiziellen Behörden bis zu Beleidi-
gungen und Hass. Beispielhaft sei auf die Aufnahme des Wortes Bösewichtin in den
Duden (Doppler 2021) verwiesen bzw. die Ankündigung des Moderators Tarek Leit-
ner, der in der österreichischen Nachrichtensendung Zeit im Bild begann, das
Binnen-I mitzusprechen (Haimerl 2021). Sogar eine offizielle Beschwerde im ORF-
Publikumsrat (2020) und später bei der Medienbehörde (2021) wurde gegen gegen-
derte Formen eingebracht. Nicht zuletzt versuchte ein Student der Uni Wien gegen
einen angeblichen „Gender-Zwang“ vorzugehen (o. A. 2022). Gerade die Schnellle-
bigkeit der sozialen Medien führt zu einer Beschleunigung und zu einer starken
Emotionalisierung. Reichweitenstarke, konservative Gruppen bzw. sogenannte
‚Gender Critical Feminists‘ versuchen, auf sozialen Medien, durch Mimikry der
von Aktivist✶innen kleiner Gruppen entwickelten Strategien, feministische Posi-
tionen zu spalten. Beobachtbar ist dies an den verzerrten Diskussionen um ge-

 hauptsächlich Männer.
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ndersensitive Formen und Begriffe wie TERF, Cancel Culture, Menschen mit Ute-
rus. Hier wäre dringend Forschung notwendig, die solche Diskurse kritisch und
auch sprachvergleichend betrachtet.

9 Fazit

Wie schon im Band 2011 lässt sich resümierend feststellen, dass die Umsetzung
feministischer Sprachpolitik im öffentlichen Bereich zwar durchaus stattfindet,
das Wie und Wo aber verbesserungswürdig ist. Gleichzeitig haben die gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklungen durch die aktuell stattfindenden Krisen gezeigt,
dass FLINTA✶- und LGBTIQA✶-Rechte als erstes beschnitten werden. Aus dieser
Sicht lässt sich für die kommenden Jahre kein sonderlich optimistisches Fazit for-
mulieren, auch was die politische Umsetzung sprachpolitischer Ziele betrifft.

Während die Sprachleitfäden und die Hochschulen sehr wohl aktuelle Ent-
wicklungen aufgreifen und sich aktiv, durchaus auch experimentell, daran betei-
ligen, ist dies von starren Textsorten wie Gesetzestexten und Amtssprache eher
nicht zu erwarten. Diese Texte zeichnen sich zum einen durch die Verwendung
veralteter Ansätze (z. B. Generalklausel) aus, zum anderen offensichtlich auch da-
durch, dass die Vorschläge wohl auch nicht sonderlich ernst genommen und nur
angewendet werden, weil es gemacht werden muss (o. A. 2019).

Eine konsequente Umsetzung scheitert aber auch an den unterschiedlichen Zu-
gängen zu feministischen Sprachänderungsvorschlägen. Motschenbacher (2014)
weist darauf hin, dass es keine monolithische, feministische Sprachpolitik bzw.
Gendersprachpolitik geben kann, sondern diverse genderrelevante Sprachpoliti-
ken, die mit unterschiedlichen Ideologien in Verbindung stehen. Dies sei insbeson-
dere wichtig, um zu erkennen, dass eine „spezifische ideologische Einstellung sich
nicht automatisch in die pauschale Verwendung einer bestimmten Personenrefe-
renzstrategie übersetzen lässt“ (2014: 106). In der Forschung ist zudem eine Ver-
schiebung des Fokus von der reinen Wortebene der Personenbezeichnungen auf
größere Satz- und Diskurszusammenhänge zu beobachten. Dies zeigt sich bereits in
einigen der genannten Studien in (6) sowie auch in den neueren Sprachleitfäden.

Meines Erachtens ist es wichtig, dass die Forschung Vorschläge und Ideen, die
gegenwärtig von Aktivist✶innen vorangetrieben werden, nicht ignoriert oder gar
abwertet. Es gilt anzuerkennen, dass „generalisierte, essentialistische Aussagen dar-
über, welche sprachlichen Alternativen verwendet werden sollten“, nicht möglich
sind. Kotthoff (2022: 13) vermutet z. B. bei den nicht-binären, „irritierenden“ Vor-
schlägen, dass es dabei nicht primär um die Umsetzung eines tatsächlichen Sprach-
wandels in Richtung „symmetrischer Vorstellungen“ gehe, sondern um „allgemein-
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progressive Haltungsanzeige“. Die teilweise polemische Argumentation („moralisie-
rend“) ihres Artikels zeigt deutlich das Spannungsfeld der feministischen Sprachpo-
litik zwischen polity/policy und politics (Wetschanow und Doleschal 2013).

Auch jenen Expert✶innen, die für „irritierende“ Entwicklungen argumentie-
ren, ist klar, dass dieses Irritationspotenzial von neu vorgeschlagenen Formen
verloren geht, wenn sie zur Sprach- bzw. Schreibgewohnheit werden. Ein Indiz
dafür ist, dass gerade die typografischen Formen eher in ihrer statischen Variante
tradiert werden, während dynamische Versionen (dynamischer Unterstrich) und
deren intendierte Bedeutungen weniger rezipiert und verwendet werden. Bei vie-
len der Vorschläge von Aktivist✶innen bzw. Nicht-Linguist✶innen handelt es sich
eben genau nicht um normative Sprachvorschriften „von oben“, sondern um
Versuche, möglichen Sprachwandel tatsächlich diskursiv auszuhandeln. Gerade
solche Debatten, die heute oft im Netz stattfinden und die vielleicht mitunter mo-
ralisierend sein mögen, weisen darauf hin, dass die Beschäftigung mit Sprache
und Geschlecht in den Graswurzelbewegungen angekommen ist.

Selbstverständlich schließen sich die divergierenden Ziele – einerseits praktika-
ble Formen der Repräsentation entwickeln und andererseits Irritation gewohnter
Sprechweisen hervorrufen zu wollen – nicht aus; verschiedene Verwendungskon-
texte können nebeneinander existieren und verschiedene Mittel erfordern. Für die
Repräsentation verschiedener Gruppen in der formalen Öffentlichkeit ist es wichtig,
feministische Sprachpolitik als ‚policy‘ voranzutreiben. Dies erfordert einen Blick
auf realistische Umsetzungsmöglichkeiten; um dies zu erreichen, ist ein Weiterdisku-
tieren auf allen Ebenen notwendig, insbesondere unter Einbeziehung von Intersek-
tionalität. Deshalb muss klar sein, dass es für unterschiedliche diskursive Vorgänge
unterschiedliche Mittel braucht. Ob neue typografische Formen tatsächlich das Ver-
sprechen der Inklusion einlösen, muss sich erst noch zeigen – was sie auf jeden Fall
können, ist, die Diskussion darüber in den Mainstream zu bringen.
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